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§ 53 BO für Wien Verpflichtung der
Anlieger zur Herstellung und

Erhaltung von Straßen
 BO für Wien - Bauordnung für Wien

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.12.2021

(1) Dienen neue Verkehrs ächen ausschließlich oder vorwiegend der besseren Aufschließung der anliegenden

Grund ächen, kann im Bebauungsplan angeordnet werden, dass diese Verkehrs ächen von den Eigentümern nach

den Anordnungen der Gemeinde hergestellt, erhalten, gereinigt, beleuchtet und ebenso die notwendigen Einbauten

hergestellt und erhalten werden.

(2) Übernimmt die Gemeinde diese Verp ichtungen, haben die Eigentümer die zur Verkehrs äche ent-fallenden

Grundflächen ensprechend den Grundsätzen der §§ 17 und 18 vorher an die Gemeinde abzutreten.

(3) Bei Abteilung einer Grund äche auf Bauplätze, Baulose, Kleingärten oder Teile von solchen oder auf Trennstücke

gemäß § 18 sind die nach Maßgabe der Baulinien oder Straßen uchtlinien zu der Verkehrs äche entfallenden

Grund ächen nach den Grundsätzen der §§ 17 und 18 (mit Ausnahme der breiten- und ächenmäßigen

Beschränkungen) gleichzeitig mit der grundbücherlichen Durchführung in selbstständige Trennstücke

(Straßentrennstücke) zu legen. Bei Unstetigkeiten der Achse und bei Bruchpunkten erstreckt sich diese Verp ichtung

auch auf die zwischen den Senkrechten gelegenen Grund ächen. Sofern die den Bauplätzen, Baulosen, Kleingärten

oder Trennstücken vorgelagerten Straßentrennstücke nicht in eine eigene, gemeinsame Einlage gelegt werden, sind sie

der jeweiligen Einlage des angrenzenden Bauplatzes, Bauloses, Kleingartens oder Trennstückes zuzuschreiben, dürfen

aber dessen Flächenausmaß nicht zugerechnet werden.
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